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 Veröffentlicht am 21.12.2011

Index

L22002 Landesbedienstete Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

DienstrechtsG Krnt 1994 §205 Abs1;

DienstrechtsG Krnt 1994 §205 Abs2;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die Festsetzung einer Pauschalvergütung gemäß § 205 Abs. 1 Krnt DienstrechtsG 1994 hat bescheidmäßig zu erfolgen,

auch um anderweitige Ansprüche des Beamten auszuschließen (zur ähnlichen Bestimmung des § 21 RGV Hinweis auf

Germ-Zach, Die Reisegebührenvorschrift, Anm. 3 zu § 21). Nichts anderes gilt für den - gleichfalls die Rechte des

Beamten gestaltenden - "contrarius actus" des Widerrufs der Pauschalierung, weil auch hiedurch die Rechte des

Beamten gestaltet werden.Die Festsetzung einer Pauschalvergütung gemäß Paragraph 205, Absatz eins, Krnt

DienstrechtsG 1994 hat bescheidmäßig zu erfolgen, auch um anderweitige Ansprüche des Beamten auszuschließen

(zur ähnlichen Bestimmung des Paragraph 21, RGV Hinweis auf Germ-Zach, Die Reisegebührenvorschrift, Anmerkung 3

zu Paragraph 21,). Nichts anderes gilt für den - gleichfalls die Rechte des Beamten gestaltenden - "contrarius actus" des

Widerrufs der Pauschalierung, weil auch hiedurch die Rechte des Beamten gestaltet werden.
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